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33. SONDERNUMMER

Änderung des Curriculums für das Bakkalaureatsstudium/Bachelorstudium

 Computational Sciences 

an der Karl-Franzens-Universität Graz
Der Senat hat am 31.5.2005 gemäß § 25 Abs. 1 Z 10 des Universitätsgesetzes 2002 (UG 2002) die von der Curricula-Kommission Computational Sciences am 5.4.2006 beschlossenen Änderungen des Curriculums für das Bakkalaureatsstudium/Bachelorstudium Computational Sciences, verlautbart im Mitteilungsblatt Nr. 14a vom 20.4.2005, genehmigt.

Die Änderungen betreffen die Lehrveranstaltungen aus dem Pflichtfach Geowissenschaften im § 10 Abs. 1 lit. C 4

	
	
	
	KSt
	ECTS

	C
	Realwissenschaften
	
	35.6
	37

	C.4
	Geowissenschaften
	
	6.6
	8

	C.4.1
	Computational Earth Sciences
	VU
	1.3
	2

	C.4.2
	Deformations-, Fliess- und Transportprozesse in den Geowissenschaften
	VU
	1.3
	2

	C.4.3
	Einführung in die Physiogeographie
	VO
	4
	4


und treten in der im Mitteilungsblatt Nr. 18.f vom 30. 6.2006 verlautbarten Fassung mit 1.Oktober 2006 in Kraft.

In der Anlage wird das gesamte Curriculum in der geänderten Fassung verlautbart.

Mit dem Inkraft-Treten der Novelle zum Universitätsgesetz 2002 (UG 2002), BGBl. I Nr. 74/2006, gelten seit 10. Juni 2006 gemäß § 124 Abs. 10 UG 2002 bisherige Bakkalaureatsstudien und Magisterstudien als Bachelorstudien und Masterstudien und bisherige Bakkalaureatsarbeiten und Magisterarbeiten als Bachelorarbeiten und Masterarbeiten.

Bis zur Änderung der akademischen Grade in den betreffenden Curricula auf Grund § 51 Abs. 2 UG 2002 in der Fassung der obgen. Novelle sind die bisherigen akademischen Grade weiter zu verleihen.

Curriculum

für das Bachelorstudium Computational Sciences

an der Karl-Franzens-Universität Graz

Gültig ab ....

Präambel

Allgemeine Bildungsziele und Bildungsaufgaben 

Computational Sciences ist eine neue multidisziplinäre Wissenschaft, die an der Nahtstelle zwischen den drei Basisdisziplinen 

· Realwissenschaften (Naturwissenschaften), 

· angewandte Computer​wissenschaft sowie 

· angewandte und numerische Mathematik  

ent​stan​den ist. Ein Grund für ihr Entstehen ist der Wunsch, die Stärken von Realwissenschaften, angewandter Computer​wissenschaft sowie angewandter und numerischer Mathematik optimal zu verbinden. Ein weiterer Grund für das Entstehen von Computational Sciences ist die Etablierung von Computerexperimenten (=Simulationen) als wichtiger Forschungstechnik in den modernen Naturwissenschaften. Unter Computerexperimenten versteht man Experimente, in denen realwissenschaftliche Systeme durch für den Computereinsatz optimal geeignete Modellsysteme ersetzt und anschließend für diese Modellsysteme Eigenschaften quantitativ berechnet werden. Durch diese Simulation kann man für reale Systeme Eigenschaften berechnen, die man mit konventionellen experimentellen Methoden nur schwer oder gar nicht erhalten kann.

Dem Studium aus Computational Sciences liegt daher das Konzept zugrunde, die für Computational Sciences wichtigsten Aspekte aller drei Basisdisziplinen zu vermitteln:

· Bei allen beteiligten Realwissenschaften steht das Arbeiten mit theoretischen Konzepten und Modellvorstellungen im Vordergrund. Das Erwerben experimenteller Fertigkeiten in Laborübungen ist von untergeordneter Bedeutung.

· Aus den angewandten Computerwissenschaften werden die Grundlagen sowie applikationsnahe Bereiche vermittelt, es wird jedoch nicht theoretische Informatik gelehrt.

· In der numerischen und angewandten Mathematik wird der Schwerpunkt auf Methoden und Konzepte gelegt, die für Erstellung mathematischer Modelle und deren numerische Umsetzung wesentlich sind. Die Auswahl adäquater Algorithmen und deren Umsetzung auf verschiedenen Plattformen sind von zentraler Bedeutung.  

Folgende Fächer bilden derzeit im Studium Computational Sciences die Basisdisziplin Realwissenschaften: 

· Physik

· Chemie 

· Life Sciences 

· Geowissenschaften.

Bakkalaureatsstudium 

Im Bakkalaureatsstudium Computational Sciences erfolgt eine solide Grundausbildung in allen drei Basisdisziplinen, so wie sie im vorigen Abschnitt beschrieben wurde. Dabei soll vor allem der Blick für Gemeinsamkeiten in der algorithmischen Behandlung anscheinend unterschiedlicher realwissenschaftlicher Fragestellungen geschärft und so die Problemlösungskompetenz in Hinblick auf den effektiven Computereinsatz in den Realwissenschaften erhöht werden. Im dritten Jahr erfolgt eine vertiefte Ausbildung in einem der vier realwissenschaftlichen Fächer, aus dem das Thema der Bakkalaureatsarbeit stammen muss.

Für das Bakkalaureatsstudium Computational Sciences werden von den Studierenden allgemeine Computerkenntnisse (Computer Literacy) vom Niveau des Europäischen Computerführerscheins ECDL erwartet. Der Erwerb dieses oder eines gleichwertigen Zertifikates wird empfohlen. 

Qualifikationsprofil 

Obwohl Computer aus der modernen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken sind, ist der Computereinsatz in vielen Bereichen suboptimal. Diese Aussage trifft auch auf den Wissenschaftsbereich zu. Die Gründe dafür sind vielfach.  

Häufig zeigt eine genaue Analyse von Modellsystemen in den unterschiedlichen realwissenschaftlichen Fächern, dass verschieden scheinende Fragestellungen gleichartige algorithmische Lösungen haben können. In solchen Fällen ist es oft möglich, Computerrealisationen von einem realwissenschaftlichen Fach mit geringen Adaptierungen auf ein anderes Fach zu übertragen. Das setzt voraus, dass man die konkrete, realwissenschaftliche Sichtweise durch die abstraktere, algorithmische Sichtweise ersetzen kann. Das betrifft nicht nur Lösungsansätze für realwissenschaftliche Fragestellungen sondern auch die Aufarbeitung, Analyse und Präsentation der Ergebnisse, wie z. B. das Visualisieren numerischer Datenmengen. 

Durch die rasante Entwicklung auf dem Gebiet der Rechnerarchitektur, die Zunahme der Vernetzung von Computern und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten der Nutzung unterschiedlicher Computersysteme zur Lösung bestimmter Aufgaben kann es sich anbieten, traditionell verwendete Computerlösungen durch effizientere zu ersetzen. Das reicht vom Ersetzen von Softwarepaketen hin bis zur Neuformulierung einer Lösung für eine bestimmte Hardwareplattform. Da das Fällen solcher Entscheidungen vielfach von institutionellen Randbedingungen abhängt, ist es sinnvoll und notwendig, alternative Varianten anbieten zu können. Das setzt die Kenntnis der Zusammenhänge von Rechnerorganisation und Algorithmik voraus, durch die erst ein optimaler Mitteleinsatz möglich ist. 

Die Grundidee des Studiums Computational Sciences an der Karl-Franzens-Universität Graz (KFUG) ist es, dass die Absolventinnen/Absolventen eine profunde Ausbildung in den Basisdisziplinen angewandte Computerwissenschaft, angewandte und numerische Mathematik erhalten sowie über das theoretische Basiswissen aus den realwissenschaftlichen Fächern Physik, Chemie, Life Sciences und Geowissenschaften verfügen. Damit verfügen sie natürlich nicht über das jeweilige Spezialwissen einer/eines Fachwissenschafterin/Fachwissenschafters in einem der drei Basisdisziplinen, sie verfügen jedoch wegen der multidisziplinären Ausbildung über folgende Kenntnisse und Fähigkeiten:

· Sachkompetenz in den drei Basisdisziplinen durch fundierte Kenntnis der  theoretischen Konzepte von vier realwissenschaftlichen Fächern sowie umfassende Ausbildung aus angewandter Computerwissenschaft und numerischer Mathematik.

· Problemlösungskompetenz. Durch ihre Sachkompetenz sind Absolventinnen / Absolventen in der Lage, realwissenschaftliche Probleme zu erfassen und analysieren, Computermodelle zu entwickeln sowie die Ergebnisse von Simulationen zu bewerten und präsentieren. Das Wissen um  gemeinsame Lösungsansätze für unterschiedlich erscheinende Probleme stellt ein großes Synergiepotenzial für multidisziplinäre Forschungsgruppen dar.

· Sprachkompetenz. Durch ihre Ausbildung in mehreren Disziplinen verfügen Absolventinnen/Absolventen über eine größere Sprachkompetenz als Spezialistinnen/Spezialisten in einer Disziplin und sind damit wertvolle Kommunikatorinnen/Kommunikatoren in multidisziplinären Forschungsgruppen.

· Teamfähigkeit. Durch die Betonung von Gruppenarbeit während der Ausbildung ist ihnen die Arbeit in Teams selbstverständlich.

Absolventinnen/Absolventen des Studiums Computational Sciences finden ein breites Feld beruflicher Möglichkeiten. Die Sach- und Sprachkompetenz sowie die Teamfähigkeit machen Absolventinnen/Absolventen des Bakkalaureatsstudiums besonders geeignet für die Mitarbeit in interdisziplinären Teams mit starker Computing-Ausrichtung, wo sie sich durch ihre Kenntnis verschiedener Disziplinen an der Nahtstelle zwischen verschiedenen Fachbereichen positionieren können. Ebenso geschätzt werden Absolventinnen/Absolventen in wirtschaftlichen Betrieben oder öffentlichen Einrichtungen, die für ihre Computingbedürfnisse „Allrounderinnen/Allrounder“ und keine Spezialistinnen/Spezialisten benötigen. Ein weiteres wichtiges Einsatzgebiet ist in der Softwareindustrie zu sehen, vor allem Firmen, die naturwissenschaftliche Software erzeugen, schätzen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die neben Kenntnissen aus den Computerwissenschaften auch ein solides Verständnis naturwissenschaftlicher  Modelle besitzen.

Das Bakkalaureatsstudium Computational Sciences

Absolventinnen/Absolventen des Bakkalaureatsstudiums zeichnen sich durch folgende Qualifikationsmerkmale aus:

· Kenntnis der grundlegenden Modellvorstellungen in den Realwissenschaften, 

· Kenntnis der grundlegenden Theorie und Techniken der angewandten Computerwissenschaft,

· Kenntnis der wichtigsten Algorithmen der numerischen Mathematik,

· problem- und lösungsorientierte Denkweise mit der Fähigkeit zur Vernetzung unterschiedlicher Sichtweisen und Lösungsansätze,

· Fähigkeit zur Kommunikation im interdisziplinären Team. 

Die Betätigungsfelder der Absolventinnen/Absolventen des Bakkalaureatsstudiums Computational Sciences sind:

· Betreuung von Computersystemen in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen,

· Wissenschaftliche Mitarbeit in interdisziplinären Arbeitsgruppen mit starker Computingkomponente

· Softwarefirmen 

Allgemeiner Teil

§ 1 Allgemeine Bestimmungen
(1) Behinderten Studierenden soll kein Nachteil aus ihrer Behinderung erwachsen. Anträgen auf Genehmigung geeigneter Ersatzformen von Pflichtlehrveranstaltungen (insbesondere bei Lehrveranstaltungen im Gelände etc.) sowie auf abweichende Prüfungsarten bzw. -methoden ist zu entsprechen, sofern nachgewiesen werden kann, dass die Behinderung die Absolvierung der Lehrveranstaltung oder Prüfung in der vorgesehenen Art und Form unmöglich macht oder erheblich erschwert. Es muss gewährleistet sein, dass durch die Ersatzformen von Lehrveranstaltungen und/oder Prüfungen das Ausbildungsziel erreicht werden kann. 

(2) Auf spezielle Wünsche zur zeitlichen Abhaltung und inhaltlichen Gestaltung von Lehrveranstaltungen für berufstätige oder Kinder betreuende Studierende ist im Rahmen der Möglichkeiten Bedacht zu nehmen. 

(3) Die Anerkennung von Lehrveranstaltungen und Prüfungen erfolgt auf Antrag durch das für studienrechtliche Angelegenheiten zuständige Organ gemäß den Richtlinien des Europäischen Systems zur Anerkennung von Studienleistungen (European Credit Transfer System - ECTS) (§ 78 Abs. 1 UG2002). 

§ 2 Lehrveranstaltungstypen

Für die Lehrveranstaltungen des Studienplanes gemäß § 10, die Bestandteil bestehender Studienpläne aus Mathematik sowie den vier realwissenschaftlichen Fächern sind,  gilt vorrangig die jeweilige Lehrveranstaltungsdefinition des jeweils gültigen fachspezifischen Studienplanes. Insofern für Lehrveranstaltungen aus diesen Bereichen dort keine Definition vorliegt, sind für diese Lehrveranstaltungen die im Folgenden genannten Charakterisierungen relevant (§ 1 Abs. 3 Z 3 Satzungsteil Studienrechtliche Bestimmungen), ebenso wie für alle Lehrveranstaltungen, die für diesen Studiengang neu eingerichtet wurden.

Vorlesung (VO): Vorlesungen sind Lehrveranstaltungen, bei denen die Wissensvermittlung durch Vortrag der Lehrenden erfolgt. Die Prüfung findet in einem einzigen Prüfungsakt statt, der mündlich oder schriftlich oder schriftlich und mündlich stattfinden kann. 

Vorlesung verbunden mit Übung (VU): Bei diesen sind im unmittelbaren Zusammenhang mit einer Vorlesung den praktisch-beruflichen Zielen der Bakkalaureats- und Magisterstudien entsprechend, konkrete Aufgaben und ihre Lösung zu behandeln.

Übung (UE): Übungen (UE) haben den praktisch-beruflichen Zielen der Studien zu entsprechen und konkrete Aufgaben zu lösen.

Proseminar (PS): Proseminare sind Vorstufen zu Seminaren. Sie haben Grundkenntnisse des wissenschaftlichen Arbeitens zu vermitteln, in die Fachliteratur einzuführen und exemplarisch Probleme des Faches durch Referate, Diskussionen und Fallerörterungen zu behandeln.

Seminar (SE): Seminare dienen der wissenschaftlichen Diskussion. Von den Teilnehmenden werden eigene Beiträge geleistet. Seminare werden in der Regel durch eine schriftliche Arbeit abgeschlossen.

Laborübungen (LU): Übungen, in denen das Verständnis und Anwenden von experimentellen Methoden geübt wird, der verantwortungsbewusste Umgang mit (chemischen) Stoffen, das Hantieren mit Apparaturen sowie das Verfassen von Arbeitsprotokollen.
Arbeitspensum

Das Arbeitspensum jeder Lehrveranstaltung wird durch die vergebenen ECTS Anrechnungspunkte bestimmt.

§ 3 Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter

Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter sind Lehrveranstaltungen, bei denen die Beurteilung nicht nur auf Grund eines einzigen Prüfungsaktes am Ende der Lehrveranstaltung, sondern auch auf Grund einer begleitenden Erfolgskontrolle der Teilnehmenden erfolgt. Mit Ausnahme der Vorlesungen sind alle unter §2 aufgezählten Lehrveranstaltungstypen Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter.

§ 4 Zuteilung von ECTS-Anrechnungspunkten

Allen von den Studierenden zu erbringenden Leistungen werden ECTS-Anrechnungspunkte zugeteilt. Mit diesen Anrechnungspunkten ist der relative Anteil des mit den einzelnen Studienleistungen verbundenen Arbeitspensums zu bestimmen, wobei das Arbeitspensum eines Jahres 1500 Echtstunden zu betragen hat und diesem Arbeitspensum 60 Anrechnungspunkte zugeteilt werden (§12 Abs. 1 Satzungsteil Studienrechtliche Bestimmungen). Das Arbeitspensum umfasst den Selbststudienanteil und die Kontaktstunden, wobei eine Kontaktstunde einer Semesterstunde à 45 Minuten entspricht. Die Zuteilung zu den einzelnen Lehrveranstaltungen ist in § 10 ersichtlich.

§ 5 Beschränkung der Plätze in Lehrveranstaltungen

Aus pädagogisch-didaktischen Gründen oder aus Sicherheitsgründen wird die Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer für die einzelnen Lehrveranstaltungstypen beschränkt. 

Für die Lehrveranstaltungen des Studienplanes gemäß §10, die Bestandteil bestehender Studienpläne aus Mathematik sowie den vier realwissenschaftlichen Fächern sind,  gelten vorrangig die Beschränkungen des jeweils gültigen fachspezifischen Studienplanes. Für alle anderen Lehrveranstaltungen gilt:

Vorlesung (VO)
keine Beschränkung

Vorlesung mit Übung (VU)
40

Übung (UE)
40

Laborübungen (LU)
13

Proseminar (PS)
25

Seminar (SE)
15

Für alle Lehrveranstaltungen mit EDV-Unterstützung kann es Beschränkungen geben, die sich aus der Größe und Verfügbarkeit von Lehrsälen mit EDV-Einrichtung ergeben. 

§ 6 Verfahren zur Vergabe der verfügbaren Plätze in Pflichtlehrveranstaltungen mit Beschränkung der Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer 

(1) Die Vergabe der Plätze erfolgt grundsätzlich nach Maßgabe der Notwendigkeit der Teilnahme zur Erfüllung der im Studienplan geforderten Leistungsnachweise. Anmeldungen von Studierenden, für welche die Absolvierung der jeweiligen Lehrveranstaltung zur Erfüllung ihres Studienplanes nicht notwendig ist, werden bei Platzmangel zurückgestellt. 

(2) Übersteigt nach Abs. 1 die Zahl der nicht zurückgestellten Anmeldungen die Zahl der verfügbaren Plätze, werden zunächst jene Studierende, denen bei Zurückstellung ihrer Anmeldung eine Verlängerung ihrer individuellen Studiendauer droht, berücksichtigt. 

(3) Gibt es für einen Teil der nach Abs. 2 zurückgestellten Anmeldungen noch freie Plätze, so sind Studierende, die in einem vorangegangenen Semester bereits einmal zurückgestellt wurden, vorrangig zu berücksichtigen. 
(4) Für Studierende in internationalen Austauschprogrammen und für Studierende nach anderen Studienplänen der Karl-Franzens-Universität Graz sowie für Studierende in besonderen Notlagen sind Plätze im Ausmaß von zehn Prozent der verfügbaren Plätze bis zum Beginn der Lehrveranstaltung freizuhalten.
§ 7 Studieren in einer Fremdsprache

Die Leiterinnen/Leiter der Lehrveranstaltungen sind berechtigt, ihre Lehrveranstaltungen und Prüfungen in einer Fremdsprache abzuhalten, wenn das studienrechtlich monokratische Organ zustimmt. Die ordentlichen Studierenden sind überdies berechtigt, die Bakkalaureatsarbeit in einer Fremdsprache abzufassen, wenn die Betreuerin/der Betreuer zustimmt (§ 59 Abs. 1 Z 7 UG2002).

Besonderer Teil

§ 8 Aufbau und Gliederung des Studiums, Bezeichnung und Umfang der Pflicht- und Wahlfächer

(1) Im sechssemestrigen Bakkalaureatsstudium sind Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 180 ECTS Anrechnungspunkten zu absolvieren.

(2) Das Bakkalaureatsstudium besteht aus zwei Studienabschnitten,

a) Einem zweijährigen Abschnitt, der der Vermittlung der Grundlagen dient, und

b) einem einjährigen Abschnitt, in dem eine Vertiefung der realwissenschaftlichen Ausbildung erfolgt.

(3) Im ersten Studienabschnitte werden Kenntnisse und Fertigkeiten erworben in den 

Pflichtfächern

a) Angewandte und numerische Mathematik

b) Angewandte Computerwissenschaften

c) Physik

d) Chemie

e) Life Sciences

f) Geowissenschaften.

(4) Im zweiten Studienabschnitt werden die Kenntnisse und Fertigkeiten in den Pflichtfächern Angewandte und numerische Mathematik sowie Angewandte Computerwissenschaften vertieft. Für die realwissenschaftliche Vertiefung muss die/der Studierende eines der gebundenen Wahlfächer wählen. 

a) Physik Vertiefung

b) Chemie Vertiefung

c) Life Sciences Vertiefung

d) Geowissenschaften Vertiefung

(5) Von den 180 ECTS Anrechnungspunkten entfallen  auf 

	
	ECTS

	Pflichtfächer
	131

	Gebundene Wahlfächer
	19

	Freie Wahlfächer
	24

	Bakkalaureatsarbeit
	6


(6) Der Umfang der Pflichtfächer beträgt im Einzelnen 

	
	ECTS

	Pflichtfächer
	131

	A
	Angewandte und numerische Mathematik 
	55

	B
	Angewandte Computerwissenschaften
	39

	C
	Realwissenschaften
	37

	 C.0
	Computational Sciences
	2

	 C.1
	Physik
	9

	 C.2
	Chemie
	8

	 C.3
	Life Sciences
	10

	 C.4
	Geowissenschaften
	8


In allen Lehrveranstaltungen mit Übungscharakter, vor allem in denjenigen im dritten Jahr, soll fächerübergreifende Teamarbeit praktiziert werden.

§ 9 Beschreibung der Pflichtfächer

In den Pflichtfächern werden folgende Inhalte und Kenntnisse vermittelt.

Angewandte und numerische Mathematik

Inhalte: Wiederholung und Festigung des Mathematikstoffes auf Maturaniveau. Grundlagen aus Analysis in einer und mehreren  Veränderlichen,  Linearer Algebra, numerischer Linearer Algebra, formaler Strukturen, Kombinatorik, und gewöhnlicher Differentialgleichungen. Grundlagen aus Numerischer Mathematik, Statistische Verfahren, Integralgleichungen.

Fertigkeiten: Beherrschen des Lehrstoffes im Sinne der Fähigkeit für konkrete mathematische Problemstellungen die adäquate Lösungsmethode, unter Miteinbeziehung  von Computerverfahren, zu wählen und effizient umzusetzen. Fähigkeit der Bewertung einfacher mathematischer Modelle.

Angewandte Computerwissenschaften
Inhalte: Einführung in die Algorithmik (elementare Algorithmen und Datenstrukturen, Datenabstraktion, Prozedurale Abstraktion, Prozedurales und Objektorientiertes Programmierparadigma, Komplexität und Kosten von Algorithmen), Problemlösung mit Softwareeinsatz (MATLAB), Hardwarearchitektur, Betriebssysteme, Algorithmen und Algorithmendesign, Datenstrukturen, die Hochsprachen C++ und Fortran95, Grundlagen der Computergrafik und Visualisierungstechniken, Datenbanken

Fertigkeiten: Erstellen von Algorithmen zu einer gegebenen  Problemstellung, Erstellen von MATLAB-Programmen, um mathematische Probleme der Realwissenschaften zu lösen, Programmieren in C++ und Fortran95, Anwenden von Visualisierungssoftware, Einsetzen von und Arbeiten mit Datenbanken in realwissenschaftlichen Applikationen

Computational Sciences
Inhalte: Einführung in das Erstellen von Modellen zu realwissenschaftlichen Problemen, das Testen und Validieren der Modelle.

Fertigkeiten: Erkennen, dass realwissenschaftliches Modellieren immer von konkreten Fragestellungen geleitet ist, dass Modellieren mehr ist, als das Anwenden fertiger Computersoftware, und dass jedes Modells auf seine Brauchbarkeit überprüft werden muss.

Physik

Inhalte: Vermittlung der experimentellen und theoretischen Grundlagen der Gebiete Klassische Mechanik, Akustik, Thermodynamik, Elektrostatik und Elektrodynamik, Optik, Atom- und Molekülphysik.

Fertigkeiten: Erkennen physikalischer Gesetzmäßigkeiten in einfachen naturwissenschaftlichen/physikalischen Systemen, Vernetzen von Wissen aus den genannten Bereichen, Erlernen der physikalischer Formalismen und Ausdrucksweisen.

Chemie

Inhalte: Formeln und Reaktionsgleichungen, chemisches Gleichgewicht und Massenwirkungsgesetz, Atombau, Periodensystem der Elemente, chemische Bindung und Molekülstruktur, Zustandsformen der Materie, Grundlagen von Thermodynamik und Kinetik, Säuren, Basen und Salze, Elektrochemie,
Kernchemie.

Grundlagen der chemischen Thermodynamik, Gleichgewichts-Elektrochemie, die molekulare Struktur und spektroskopischen Eigenschaften von Materie: Einführung und Grundlagen der Quantentheorie, Spektroskopie von Atomen und Molekülen, elektrische und magnetische Eigenschaften von Molekülen; chemische Kinetik, Katalyse, Selbstorganisation von Mizellen, Vesikeln etc.


Fertigkeiten: Verwendung von Formeln und Reaktionsgleichungen zur Erklärung von Reaktionsabläufen und Durchführung einfacher chemischer Rechnungen, Verständnis physikalisch-chemischer Zusammenhänge
Life Sciences
Inhalte: Grundlagen und Modellbildung in der biologischen und kognitiven Psychologie, Evolutionstheorie, Grundlagen der Neuro- und Sinnesphysiologie und des Verhaltens, Grundlagen der Ökologie, Grundlagen der Biochemie und Genetik, Physiologie der Regulation

Fertigkeiten: Parametrisierung und Anpassung mathematischer Modelle in der Psychologie, Erkennen und Beschreiben biologischer und psychologischer Zusammenhänge, Verstehen biologischer Vorgänge als Basis für die Modellerstellung und der Arbeit mit biologischen Datenbanken.

Geowissenschaften

Inhalte: Entwicklung der Litho- und Biosphäre, Geodynamik, Geophysik, Geoinformatik und Fernerkundung, Regionale Geologie, Tektonik, Petrologie, Mineralogie, Stratigraphie, Sedimentologie, Meteorologie. Stellung und Bedeutung der Physiogeographie, Landschaftsgenese, Bodenkunde, Geomorphologie, Klimatologie, Hydrologie (mit Gletscherkunde) Pflanzengeographie, Geoökologie, Fernerkundung und Geographische Informationsverarbeitung.

Fertigkeiten: Das Erkennen und Beschreiben von geowissenschaftlichen Prozessen in Zeit und Raum. Anwendung mathematischer Methoden zur Beschreibung und Interpretation geowissenschaftlicher Prozesse und das Umsetzen auf regionale und angewandte Fragestellungen.  Grundverständnis über den Gesamtbereich der Physiogeographie sowohl als Mindestwissen über alle Teilbereiche als auch als Basiswissen für Weiterbildung und Spezialisierung in bestimmten Schwerpunkten.
§ 10 Lehrveranstaltungen aus den Pflichtfächern und gebundenen Wahlfächern

(1) Die Lehrveranstaltungen aus den Pflichtfächern sind im Folgenden mit Titel, Art, Kontaktstunden und ECTS Anrechnungspunkten genannt.       

	
	
	
	KSt
	ECTS

	A
	Angewandte und numerische Mathematik
	
	33
	55

	A.1
	Höhere Mathematik I
	VO

UE
	3

2
	4,5

4

	A.2
	Höhere Mathematik II
	VO

UE
	3

2
	4,5

4

	A.3
	Höhere Mathematik III
	VO

UE
	2

2
	3

4

	A.4
	Höhere Mathematik IV
	VO

UE
	3

1
	4,5

2

	A.5
	Angewandte Numerische Mathematik I
	VO

UE
	4

2
	6

3

	A.6
	Statistik
	VO
	3
	4,5

	A.7
	Mathematisches Modellieren
	VO

UE
	2

2
	3

4

	A.8
	Integraltransformationen
	VU
	2
	4


	
	
	
	KSt
	ECTS

	B
	Angewandet Computerwissenschaften
	
	21
	39,0

	B.1
	Computer Science I: Einführung in die Algorithmik und strukturierte Programmierung
	VU


	3
	5

	B.2
	Computer Science II: Grundlagen der Hardware und Betriebssysteme
	VU
	3
	6

	B.3
	Programmieren in C/C++
	VU
	2
	4

	B.4
	Programmieren in Fortran
	VU
	2
	4

	B.5
	Algorithmen und Datenstrukturen
	VU
	2
	4

	B.6
	Rechnerorganisation I
	VU
	2
	3,5

	B.7
	Rechnerorganisation II
	VU
	2
	3,5

	B.8
	Einführung in die graphische Datenverarbeitung
	VU
	2
	4

	B.9
	Datenbanken
	VU
	2
	3

	B.10
	MATLAB: Ein Tool in Computational Sciences
	VU
	1
	2


	
	
	
	KSt
	ECTS

	C
	Realwissenschaften
	
	35.6
	37

	C.0
	Computational Sciences
	
	2
	2

	C.0.1
	Einführung in Computational Sciences
	
	2
	2

	C.1
	Physik
	
	9
	9

	C.1.1
	Physik I, II
	VO
	5
	5

	C.1.2
	Physik III, IV
	VO
	4
	4

	C.2
	Chemie
	
	8
	8

	C.2.1
	Allgemeine Chemie
	VO
	4
	4

	C.2.2
	Physikalische Chemie: Thermodynamik und Spektroskopie
	VO
	3
	3

	C.2.3
	Physikalische Chemie V
	VO
	1
	1

	C.3
	Life Sciences
	
	10
	10

	C.3.1
	Biochemie und Genetik
	VO
	3
	3

	C.3.2
	Ökologie
	VO
	2
	2

	C.3.3
	Evolutionstheorie
	VO
	1
	1

	C.3.4
	Neurobiologie und Verhalten
	VO
	2
	2

	C.3.5
	Allgemeine und theoretische Psychologie
	VO
	2
	2

	C.4
	Geowissenschaften
	
	6.6
	8

	C.4.1
	Computational Earth Sciences
	VU
	1.3
	2

	C.4.2
	Deformations-, Fliess- und Transportprozesse in den Geowissenschaften
	VU
	1.3
	2

	C.4.3
	Einführung in die Physiogeographie
	VO
	4
	4


(2) Die Lehrveranstaltungen aus den gebundenen Wahlfächern sind im Folgenden mit Titel, Art, Kontaktstunden und ECTS Anrechnungspunkten genannt. 

Im gebundenen Wahlfach Life Sciences Vertiefung muss die/der Studierende einen der Module Psychologie und Biologie wählen.

Im gebundenen Wahlfach Geowissenschaften Vertiefung muss die/der Studierende Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 6,5 ECTS Anrechnungspunkten aus einem Pool von Lehrveranstaltungen wählen.

	
	
	
	KSt
	ECTS

	D.1
	Physik Vertiefung
	
	14
	19

	D.1.1
	Computerorientierte Physik
	VO

UE
	2

1
	2

1,5

	D.1.2
	Grundlagen der Quantenphysik
	VU
	4
	6

	D.1.3
	Festkörperphysik
	VU
	2
	3

	D.1.4
	Einführung in die physikalischen Meßmethoden
	VP
	3
	3,5

	D.1.5
	Interdisziplinäres Seminar
	SE
	2
	3


	
	
	
	KSt
	ECTS

	D.2
	Chemie Vertiefung
	
	14
	19

	D.2.1
	Physikalische Chemie IV
	VO
	1
	1

	D.2.2
	Grundlagen der Spektroskopie
	VO
	1
	1,5

	D.2.3
	Theoretische Chemie I
	VU
	3
	4,5

	D.2.4
	Anorganische Chemie I
	VO
	3
	3

	D.2.5
	Grundlagen der Quantenphysik
	VU
	4
	6

	D.2.6
	Interdisziplinäres Seminar 
	SE
	2
	3


	
	
	
	KSt
	ECTS

	D.3
	Life Sciences Vertiefung
	
	10
	12

	D.3.1
	Psychophysik und Wahrnehmung
	SE
	2
	3

	D.3.2
	Verhaltensökologie
	VO
	1
	1

	D.3.3
	Modellierung biologischer Systeme
	SE
	2
	3

	D.3.4
	Einführung in die Strukturbiologie
	VO
	2
	2

	D.3.5
	Molekularbiologie und Molekulare Evolution
	VO
	3
	3

	Wahlpflichtmodul Psychologie
	
	4
	7

	D.3.6
	Modellbildung in der biologischen Psychologie
	SE
	2
	3,5

	D.3.7
	Wissensmodellierung
	SE
	2
	3,5

	Wahlpflichtmodul Biologie
	
	4
	7

	D.3.8
	Biocomputing und Biologische Datenbanken
	VU
	2
	4

	D.3.9
	Ökosysteme
	VO
	1
	1,5

	D.3.10
	Hormone und Homöostase
	VO
	1
	1,5


	
	
	
	KSt
	ECTS

	D.4
	Geowissenschaften Vertiefung
	
	9
	12,5

	D.4.1
	Einführung in die geographischen Technologien
	VU
	4
	6

	D.4.2
	Geodynamik
	VU
	2
	3

	D.4.3
	Einführung in die Geophysik
	VO

UE
	2

1
	2

1,5

	Wahlpflichtmodul Geowissenschaften: Weitere Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 6,5 ECTS Anrechnungspunkten aus dem folgenden Block

	D.4.4
	Einführung in die Stratigraphie
	VO
	1
	1

	D.4.5
	Kristallingeologie
	PS
	2
	3

	D.4.6
	Geologie der Erde
	VO
	1
	1

	D.4.7
	Einführende erdwissenschaftliche Exkursionen
	XU
	1
	1

	D.4.8
	Einführung in die Petrologie
	VO
	3
	3

	D.4.9
	Einführung in die Meteorologie
	VO

UE
	2

1
	2

1,5


(3) Aus den in Abs. 1 genannten Lehrveranstaltungen gelten als Studieneingangsphase im Sinne von § 51 Abs. 2 Z 6 UG2002:


Höhere Mathematik I


Einführung in Computer Science I


Physik I,II


Allgemeine Chemie

§ 11 Freie Wahlfächer 

Während der gesamten Dauer des Bakkalaureatsstudiums müssen Prüfungen zu frei gewählten Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 24 ECTS Anrechnungspunkten abgelegt werden. Die freien Wahlfächer können an jeder in- und ausländischen Universität absolviert werden und dienen der Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten sowohl aus dem eigenen Fach nahe stehenden Gebieten, als auch aus Bereichen von allgemeinem Interesse.
Beispielsweise werden Lehrveranstaltungen aus den Gebieten der Fremdsprachen, Kommunikations​technik, Wissenschaftstheorie, Technikfolgen​abschätzung und Frauen- und Geschlechterforschung empfohlen. Auf das Kurs​angebot des Zentrums für Soziale Kompetenz und der Sprachenzentren der Universität Graz, sowie des Interuniversitären Forschungs​zentrums für Technik, Arbeit und Kultur (IFZ) wird hingewiesen.

§ 12 Nachweis von Vorkenntnissen (§ 54 Abs. 7 UG2002)

Für folgende Lehrveranstaltung (§10 Abs. 1 lit A) werden Vorkenntnisse verlangt:

	Lehrveranstaltungen
	Vorkenntnisse

	Mathematisches Modellieren
	Höhere Mathematik I – IV

	Integraltransformationen
	Angewandte Numerische Mathematik I


§ 13 Bakkalaureatsarbeit

(1) Im dritten Jahr des Bakkalaureatsstudiums ist im Rahmen von prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen eine eigenständige schriftliche Arbeit (Bakkalaureatsarbeit) zu verfassen (§ 51 Abs. 1 Z 7 UG2002 und § 80 Abs. 1 UG2002). Die Bakkalaureatsarbeit wird mit 6 ECTS-Anrechnungspunkten bewertet.

(2) Das Thema der Bakkalaureatsarbeit muss einem der vier realwissenschaftlichen Fächer gemäß    §10 Abs. 1 lit D entstammen, aber eine signifikante mathematische oder  computerwissenschaftliche Komponente beinhalten; das Arbeiten in Teams soll nach Möglichkeit gefördert werden.

(3) Der Leistungsnachweis der Bakkalaureatsarbeit muss in einer der im Folgenden genannten Lehrveranstaltungen erbracht werden:

Angewandte und numerische Mathematik: Mathematisches Modellieren, Integralgleichungen

Physik und Chemie: Interdisziplinäres Seminar

Life Sciences: Alle genannten Lehrveranstaltungen laut § 10 Abs. 2 Z D.3, für die sich die Leiterinnen /Leiter der Lehrveranstaltung bereit erklären, Bakkalaureatsarbeiten zu betreuen.

Geowissenschaften: Alle genannten Lehrveranstaltungen laut § 10 Abs. 2 Z D.4, für die sich die Leiterinnen/Leiter der Lehrveranstaltung bereit erklären, Bakkalaureatsarbeiten zu betreuen.

Weitere Lehrveranstaltungen für den Leistungsnachweis können von der zuständigen Curricula-Kommission genannt werden.

(4) Bakkalaureatsarbeiten sind von der Leiterin/dem Leiter der Lehrveranstaltung binnen vier Wochen nach Abgabe zu beurteilen; es ist ein eigenes Zeugnis auszustellen.

(5) Die Lehrveranstaltungen, in deren Rahmen Bakkalaureatsarbeiten verfasst werden, sind erfolgreich abzuschließen.

Prüfungsordnung

§ 14 Prüfungen und akademische Grade

(1) Das Prüfungssystem im Bakkalaureatsstudium beruht auf Lehrveranstaltungsprüfungen. Das sind jene Prüfungen, die dem Nachweis der Kenntnisse und Fähigkeiten dienen, die durch eine einzelne Lehrveranstaltung vermittelt werden. Alle Prüfungen aus den Pflicht- und Wahlfächern sind in Form von Lehrveranstaltungsprüfungen abzulegen.

(2) Bei Vorlesungen erfolgt die Leistungsbeurteilung in Form eines einzigen schriftlichen oder mündlichen Prüfungsaktes am Ende der Lehrveranstaltung. 

(3) Alle anderen Lehrveranstaltungstypen weisen immanenten Prüfungscharakter auf. In diesen Lehrveranstaltungen erfolgt die Leistungsbeurteilung nicht aufgrund eines solitären Prüfungsaktes am Ende der Lehrveranstaltung, sondern aufgrund von regelmäßigen, auf das Semester verteilten schriftlichen und/oder mündlichen Beiträgen der Teilnehmerinnen/Teilnehmer. 
(4) Bei Lehrveranstaltungen vom Typ Vorlesung mit Übung setzt sich die Leistungsbeurteilung zusammen aus der Beurteilung des Übungsteils in Form von regelmäßigen, auf das Semester verteilten schriftlichen und/oder mündlichen Beiträgen der Teilnehmerinnen/Teilnehmer, sowie aus der Beurteilung des Vorlesungsteils in Form einer schriftlichen oder mündlichen Prüfung am Ende der Lehrveranstaltung. Für diese Prüfung gelten die Bestimmung über die Wiederholungsmöglichkeit von Prüfungen (§ 35 Satzungsteil Studienrechtliche Bestimmungen). 
(5) Bei Lehrveranstaltungen und Lehrveranstaltungskombinationen mit immanentem Prüfungscharakter besteht Anwesenheitspflicht. Zur Erreichung des Lehrveranstaltungsziels muss die/der Studierende bei mindestens 75 v. H. der Gesamtlehrveranstaltungsdauer anwesend sein, sonst ist die Lehrveranstaltung zu wiederholen. Die Lehrveranstaltungswiederholung aufgrund mangelnder Anwesenheit ist nicht auf die Gesamtzahl der Prüfungswiederholungen anzurechnen, eine Beurteilung ist unzulässig. 

(6) Die Leiterinnen/Leiter der Lehrveranstaltungen haben vor Beginn jedes Semesters die Studierenden in geeigneter Weise über die Ziele, die Inhalte und die Methoden ihrer Lehrveranstaltungen sowie über die Methoden, die Beurteilungskriterien und die Beurteilungsmaßstäbe der Lehrveranstaltungsprüfungen zu informieren (§ 59 Abs. 6 UG2002). 

(7) Der positive Erfolg von Prüfungen und wissenschaftlichen Arbeiten ist mit „sehr gut“ (1), gut“ (2), „befriedigend“ (3) oder „genügend“ (4), der negative Erfolg ist mit „nicht genügend“ (5) zu beurteilen. Zwischennoten sind unzulässig. Wenn diese Form der Beurteilung bei Prüfungen unmöglich oder unzweckmäßig ist, hat die positive Beurteilung „mit Erfolg teilgenommen“, die negative Beurteilung „ohne Erfolg teilgenommen“ zu lauten. 
(8) Zusätzlich zu den Beurteilungen gem.(6) ist eine den ECTS-Richtlinien entsprechende Beurteilung zu vergeben. Diese hat für „sehr gut" (A), für „gut" (B), für „befriedigend" (C), für "genügend" (D), und für "nicht genügend" (F) zu lauten. 

(9) Wenn bei Prüfungen die positive Beurteilung "mit Erfolg teilgenommen", die negative Beurteilung "ohne Erfolg teilgenommen" lautet, da eine andere Form der Beurteilung unmöglich oder unzweckmäßig ist, haben alle antretenden Studierenden in dieser Form beurteilt zu werden.

(10) Die Studierenden sind berechtigt, negativ beurteilte Prüfungen viermal zu wiederholen (§ 35 Abs. 1 Satzungsteil Studienrechtliche Bestimmungen). 
(11) Ab der zweiten Wiederholung einer Prüfung ist diese auf Antrag der/des Studierenden kommissionell abzuhalten, wenn die Prüfung in Form eines einzigen Prüfungsvorgangs durchgeführt wird. 

(12) Bakkalaureatsprüfungen sind alle Lehrveranstaltungsprüfungen, die im Bakkalaureatsstudium abzulegen sind. Mit der positiven Beurteilung aller Bakkalaureatsprüfungen und der Bakkalaureatsarbeit ist das Bakkalaureatsstudium abgeschlossen. An die Absolventinnen des Bakkalaureatsstudiums wird der akademische Grad einer Bakkalaurea der Naturwissenschaften, an die Absolventen der akademische Grad eines Bakkalaureus der Naturwissenschaften verliehen.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 15 Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2006 in Kraft.
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